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erlaubt und der Rhein von den Unterthanen des Grafen von Sulz durch die Wuhren zu Vaduz ganz gefährlich

auf der Eidgenossen Gebiet getrieben wird, so werden Sekelineister Kambli, Landvogt Helnilin und die Land-

ammänner Büeler und Stanffacher beauftragt, so bald als möglich an Ort und Stelle sich zu verfügen, um

diese und andere Anstände zu berichtigen. Absch. 659. g. — 16!). (1608). Uri soll den Laudschreiber mahnen,

„denselbigen Abscheid" beförderlich in die Orte zu schiken. Absch. 679. m. — 170. (1612). Da man zu Er¬

ledigung verschiedener Punkte jezt keine Zeit findet, so sollen die Gesandten von Zürich, Lucern und Appenzell,

welche im Herbst zu Abschaffung etlicher Mißordnnngen nach dem Thnrgan reiten werden, auch diese Punkte

ans Ratification hin zu berichtigen trachten. — Den Informationen, welche in Sachen des gewesenen Land-

vogts Johann Wirz anzustellen sind, mag dieser, wenn es ihm beliebt, beiwohnen. Absch. 803. g.
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1. Allgemeine Verwaltnngssachcn.

a,. Beamte.

Landvögte.

4586. Glarus. Heinrich Lager.
4588. Zürich. Jost von Bonstetten.
1590. Luc ern. Hieronymus von Hertenstein.
1592. Uri. Peter Jauch.
1594. Schwyz. Andreas Radheller.
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159V. Unterwalde n. Jakob Wolf, von Obwaldcn.

1598. Z"g- Rudolf Kreuel.

1V09. Glarns. Heinrich Hösli.

1V02. Zürich. Hans Jakob Holzhalb.

1VV4. Lucern. Mauriz Dnlliker.

1V0K. Uri. Martin Epp.

1K09. Schwy z. Adrian Lur.

1VI1. Unterwalde n. Varthokomä von Deschwanden, von Obwalden.

1V1S. Zug- Johannes Trinkler.

1K15. Glarns. Heinrich Trttmpi.

IV17. Zürich. Hans Jakob Bürkli.

Art. 1. (1587). Die Unterthanen bitten »in die Bewilligung, eine» Pannermeister sowie eine» Landes«

^uptniann an die Stelle des jüngst verstorbenen Bnssi erwühlen zu dürfen, was in den Abschied gcnoninicn

>vird. Absch. 19. a. — 2. (1587). Jakob Govd, Landammann zn Sargans, beschwert sich über den lcztjährigcn

Schluß in Betreff der Erncnnnngswcisc des Landamnianns ans den drei Gemeinden Flnms, Wartan und

indem das der alten Übung zuwider sei nnd den Eidgenossen nnd ihren Landvögten nicht geringen Ein-

thun würde. Wird n<1 instruvixluin genommen. Ii>i«l. <>. — 3. (1589). Ans nächstem Tag zn Baden

^ Man dem jnngcn Balthasar Tschndi von Glarns die Stimme geben, damit er znm Landeshauptmann im

^ganserland erwählt werde. Absch. 97. m. — 4. (1590). Ans den Tag zn Baden sollen die Boten Voll-

mitbringen in Betreff Bestätigung des Balthasar Tschndi als Landeshauptmann und Beobachtung der

^wrtage durch die Säumer nnd Fuhrleute ans der dortigen Straße. Absch. 134. Ii. — 5. (1591). Landammann

^Hilter von Schwhz erstattet Bericht über seine Sendung nach Sargans in Betreff des Eides, den der

^»deshanptmann den VII Orten zn leisten hat; da in den Urbaren zu Sargans und Baden über diesen

^""kt sich nichts finde, mache er folgenden Borschlag: 1. Der Landeshauptmann ist verpflichtet, den VII

ptc» FrwdenS- und Kriegszeitcn gehorsam nnd gewärtig zn sein. 2. Im Landrath ist er die zweite

Psvn »ach dem Landvvgt. 3. Er soll neben dem Landvogt Acht haben, daß keine Unruhen im Land ent-

^c», dagegen nach Kräften einschreiten nnd die regierenden Orte sogleich in Kenntniß sczen; dabei soll er

parteiisch sein nnd keinem Ort besonders anhangen. 4. Er soll Landstraßen, Brüten, Wnhre nnd Kirchen

p'sstchtigcn, damit sie in gutem Stande erhalten werde». 5. Die VII Orte haben das Vcstätignngsrecht.

Artikel werden angenommen nnd zn Kraft erkennt. Absch. 108. Ic. — k. (159l). Landvogt Hertenstcin

^'antwortet sich über die Anklagen des Abts von Pfäfcrs. Seine Rechtfertigung wird genügend gefunden.
7 (1593). Dem Landvvgt wird vorgehalten, daß er dem Bcrnchmc» nach dem Cardinal von

""ti und dem Marschall von Näh 200 Kronen für die Bewilligung des Dnrchpasses abgenommen habe,

^Uiber man, wenn dem also wäre, großes Mißfallen hätte. Er antwortet, daß ihm so etwas nie in den

pu gekommen sei, dagegen habe er allerdings die beiden Herren darum angesprochen, ihm für die erwiesenen
^»ste Empfehlung an den Ambassador zu geben, damit er ihm 200 Kronen ans Rechnung seiner Anforderung

pbfvlge. Diese Verantwortung befriedigt. Absch. 235. I>I>. — 8. (1599). Florin Hnber von Malans wird als
"tinann bestätigt und sei» Gesuch um eine Verehrung, weil er von seinen Nachbarn in seiner Stellung nur Ungunst

' gewärtigen habe, in den Abschied genommen. Absch. 378. Ii. — 9. (1000). An die Stelle des verstorbenen
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Landeshauptmanns Tschndi wird Rudolf Gallati zum Landeshauptmann der Grafschaft ernannt. Zürich ist
ohne Vollmacht und nimmt die Sache in den Abschied. Absch. 581. i. — 10. (1608). Was auf die Beschwerde
des Landvogts Martin Epp wegen des neuerwählten Landvogts verabredet worden ist, weiß jeder Gesandte
seinen Obern zu hinterbringen.Absch. 653. k. — 11. (1610). Man soll sich des Landammanns Govd >»
Sargans erinnern, welchen die Landvögte gleichsam auf den Händen tragen, wenn sie nicht Hindernisse und
Verwirrung von ihm gewärtigen wollen. Absch. 722. n. — 12. (1611) Dem alt-Landvogt Martin Epp vo»
Uri wird ein Fürschreiben zu Einbringung seiner ausstehendenForderungen an den gegenwärtigenLandvogt
bewilliget. Absch. 771. ll.

k. Amtsantritt des Landvogts.

Art. 13. (1591). Der Antrag Zürichs, daß der Landvogt im Sarganserland nicht mehr, wie bisher, a»s

St. Matthiastag, sondern wie die andern Landvögte ans St. Johann Baptist die Landvogtei antreten solle,
wird in den Abschied genommen. Absch. 178. <1. — 14. (1591). Uri eröffnet, auf lezter Jahrrcchnuug se'
festgesezt worden, daß der Landvogt zu Sargans wie die andern Landvögte ans Johanni anfreiten solle!
da es nun den Hauptmann Peter Jauch bereits zum Laudvogt ernannt habe, so bitte es, denselben wie bisher
auf Matthias aufreiten zu lassen. Beschluß: Der gegenwärtige Landvogt soll die Vvgtei noch von Matthias
bis Johanni verwalten und die Lehen, Fälle und Bußen, welche den Eidgenossenzugehören, denselben veo
rechnen, die Bußen dagegen, welche in diesen vier Monaten verfallen und dem Landvogt zukommen, solle»
beide Landvögte mit einander thcilen. Absch. 187. n. — 15. (1592). Der Beschluß über das Aufreiten des La»d-
Vogts wird bestätigt; auf nächster Tagsaznng will man auch die Taxen bestimmen, die dabei zu beobachte»
siud. Absch. 190. k. — 16. (1604). In einer Zuschrift spricht der Landvogt den Wunsch ans, der Ausritt
der Landvögte möchte wieder auf St. Matthias geschehen, indem sie, wenn sie erst auf Johanni anfreiten, die
Güter vernachlässigen und das Vieh in die Matten laufen lassen. Dabei berichtet er, daß ein Felsen a>»
Schollberg herabgestürztsei und noch andere herunterzufallen gedroht haben, die er aber durch an Seile g»'
bundene Leute habe abschleißen lassen; ferner habe er statt der hölzernen Überbrükuug auf dieser Straße
Sicherheit ein steinernes Gewölbe bauen lassen, was, wenn die Zeit des Ausritts abgeändert würde, ohne der
regierendenOrte Kosten ausgeführt würde. Uri nimmt das'mi ralvrnmlum. Absch. 528. m. — 17. (160?)'
LandammannGood stellt dar, wie in vielen Hinsichten nüzlich und bequem für den Landvogt und die Uute^
thanen es wäre, wenn der Landvogt auf St. Matthiastag auf- und abreiten würde. Wird bis ans nächst
Tagsaznng in den Abschied genommen. Absch. 618. i. — 18. (1607). Zu Vermeidung verschiedener Ungelegen
heiten wird verordnet, der Aufritt des Laudvogts soll in Zukunft auf St. Matthiastag geschehen; der gcge»^
wärtige Landvogt soll über die Zeit, welche er länger im Amte bleibt, ordentliche Rechnung ablegen. SchwhZ
stimmt nicht dazu und nimmt es all rizldrönilum.Absch. 625. n.

<:. Ncchnuffgssachen.
AmtSrechnnngen.

Einnahmen. Ausgaben. Saldo.

Pfd. Schl. Hlr. Pfd. Sehl. Hlr. Pfd. Sehl. Hlr.

1587. ^ Absch. 19. 85
1589. ^ 74-- .. zoi. II,
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Einnahmen. Ausgaben. Saldo.

Pfd. Schl. Hlr. Pfd. Schl. Hlr. Pfd. Sehl. Hlr.
1593. _ _ _ 17 — - Absch. 235. 2.

1596. _____ - - — 120 — — „ 307. es.

1597. _____ _ _ _ 138 _ _ „ 334. x.
1500. _ _ _ _ _ _ 125 - — „ 414. x.
1503. 3055 2'/, — 2990 2 — 05 —4
1504. 3730 2 8 3015 10 0 720 0 2

1505. 2995 1 — 1704 — — 1291 1
3171 2 8 " 1458 18 — 1712 4 8
3423 18 5 2019 9 — 804 9 5
3043 -- 2 2057 - - 980 - 2

1009. _ - ___ fehlt.

1006.

1007.

1008.

3020 - 9 2047 14 — 378 01010.

1511. 3023 19 5 2267 2 — 750 17
1512.

1513

1514.

1515.

1516.

1517.

4gy9 _ __ 2587 18 — 2321 2
2323 2 — 1917 7 - 410 15
3217 9 — 2385 17 — 831 12
2882 - — 2085 - - 797
4432 11 — 3715 17 — 716 14

fehlt.

Die Rechnungen der crstanfgcfiihrtcn sechs Jahre zeigen nur die Einnahmen eines jeden Orts. Die Rechnungen von 1603—1617

dem betreffenden Ncchnnngsband im Aargaucr Kantonsarchiv entnommen, der erst mit diesem Jahr beginnt.
Art. 19. (1596). Uri soll den gewesenen Landvogt Peter Janch dazu anhalten, daß er ans künftiger

^gieistung z» Baden endlich die rükständigcRechnung ablege. Absch. 290. e.

cl. Verschiedenes.

Art. 20. (1590). Verordnung bezüglich der Unkosten des sogenannten Vogelmahls und Festseznng der
des Ausritts des Landvogts. (S. Absch. 138. cid.). — 21. (1011). Da man ersehen, daß Landvogt

Mm Epp ans Uri am hohen Thurm des Schlosses (zu Sargans) „gegedt dem Östcrichischcn Boden" seiner
bern Ehrcnwappen hat malen lassen, so erhält der sezt regierende Landvogt den Auftrag, auch der übrigen

'"'^liierenden Orte Ehrenwappen anfertigen zu lassen, deren Kosten er in Rechnung bringen möge. Absch.
r. _ ZZ. (1013). Der Landvogt bittet um Confirmation folgender zwei von de» Einwohnern und Land¬

en angenommenen Artikel: 1. daß kein Heu oder Stroh außer Land verkauft, sondern es ans den Gütern
»nd verbraucht werde» solle, bei 10 Gld. Buße; 2. daß sürdcrhin Niemand Güter außer Land versczen

° ^ llgksazte" Gültbriefe daraus verkaufen möge, bei 20 Gld. Buße vom Hundert. Der erste Artikel wird
tätigt, der andere in den Abschied genommen. Absch. 831. eo.
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2. Obrigkeitliche Güter, Lehen, Zinse nnd Einkünfte.

Art. 23. (1539h. Bezüglich der Anstände über Ablesung der Anken-Pfcnningzinse zu Sargans wollen die
katholischen Orte nichts verfügen, bis ein Landvogt ans ihren Orten dort regiert, auch will man dann dafür
sorgen, daß die vom Schloß Sargans veräußerten Matten demselben wieder einverleibt werde». Absch. 110.5

— 24, (1591). Dem durch den Landvogt einbegleiteten Wunsche eines betagte» Mannes, daß sein von der
Herrschaft innehabendes Lehen nach seinem Tode ans seine Enkel übergehen möchte, wird entsprochen, weil laut
Urbaren solches früher auch schon geschehen ist. Lsbsch. 108. m, - 25. (1590). Landammann Schilter eröffnet
vor den regierenden Orten, der gegenwärtigeLandvogt zu Sargans habe ihm einige Artikel mitgetheilt, ui»
sie bestätigen zn lassen, damit sich der Landvogt in Zukunft beim Bezug der jährlichen Hcrrschastszinse desto
besser zn verhalten wisse. Die Artikel werden nä irmtimviulnm in den Abschied genommen. Absch. 290. o.
2K. (1599). Der vom Landvogt getroffene Tausch der Malerfe» an Heinrich Meli wird gutgeheißen in de>»
Sinne, daß dafür wieder ein Zins von jährlich 1100 Pfund Haller ans wohlversicherte Unterpfänder angelegt
werde und dagegen der Shle-Weingartcn ledig sei. Absch. 387. 1. — 27. (1599). Da einige Lehengüter, be¬
sonders die zu Malans, von Händen gekommen sind und als Eigenthun, gennzet werden, so wird dem Land¬
vogt und den Amtleute» aufgetragen, ein neues Urbarbuch anzulegen »nd dafür zn sorgen, daß Alles, was der
regierenden Orte Recht und Gerechtigkeitist, in dasselbe eingetragen werde. Idick. — 28. (1000). Dir
Orte sollen ihre Gesandten auf nächsten Tag zn Baden über das Begehren des Landschrcibcrshinsichtlich
eines Weingärtlcinsinstrniren. Absch. 407. o. — 2i). (1002). Landvvgt .Holzhalb berichtet, daß der de,»
Landvogt zur Vcnnznng zustehende Banmgarten ganz in Verfall gerathen'und daß mehrere Reparaturen »»
den Gebänlichkeitenu. dgl. dringend nöthig geworden seien, auch soll ein Juventarinm über das Linne»,
Küchengeschirr und den Hansrath aufgenommen werden, ferner sei das Zeughaus so im Zerfall, daß des
Geschüz zu Grunde gehe, wenn nicht Ordnung geschaffen werde. Wird in den Abschied genommen. Absstk

478. o. — 30. (1002). Dem Landschreiber wird ein Stiik Neben zur Bennzung übergeben mit der Bedingung,
daß er es auf eigene Kosten baue und jährlich dem Landvogt den dritten Theil des Ertrages verabfolgt
Ibicl. <1. — 31. (1002). In Betreff eines Streithandels über das Blnnzer Lehen wird erkannt, die Lehenlc»^
sollen dein Landvvgt 50 Kronen als Ehrschaz entrichten und die drei Schuldbriefe abbezahlen, die Koste» s^
jede Partei an sich tragen, Huck. «. — 32. (1004). Landvogt Holzhalb zeigt an, daß alt-Landvogt Kre»^
einige Mannlehen, die den Eidgenossen gehören, als Eigenthnm verkauft nnd zu seinem Nnzen verwendet habt
weßhalb er dessen Guthaben im Sarganscrlandmit Arrest belegt habe, bis derselbe sich vor Recht darM'
verantwortet haben werde. Wird in den Abschied genommennnd Zug aufgetragen, den Kreuel dahin z» ver¬
mögen, daß er sich vor dem Gericht zn Sargans pnrgirc. Absch. 524, p>. 33, (1004). Die schriftliche Ver¬
antwortung des alt-Landvogts Kreuel wird in den Abschied genommen. Absch. 533. j. — 34. (101 1).
Durchsicht des Urbars ergeben sich Änderungen nnd Unrichtigkeiten bezüglich etwelcher Lehen. Da aber an de»
Orten, wo die betreffenden Leheninhabcr saßen, gerade die Pest ausgebrochen war, konnte in der Sache nichts ge¬
handelt werden, sondern es wurde der Landvogt beauftragt, die »öthigen Aufschlüsse sich zn verschaffe» nnd d>e
Sache soweit zu bereinigen, daß das Urbar fürdcrhin unversehrt und unverändert bleiben könne. Absch, 780. m ^
35. (1011). Bei Entrichtung der Lehenzinse soll für jedes Lehen nur eine Person erscheinen, laut eines im Sclst^
aufgefundenen badischen Abschieds, nnd nicht mehröre Personen, wie etwa geschehen war, weil durch das an¬
läßlich zu verabfolgendeMahl der Obrigkeit sonst zn große Kosten erwachsen, lhicl. ii. — 30. (1011). ^
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^cudenberger sollen gemäß Urbar verpflichtet und gehalten sein, wie andere eigene Leute die Fastnachthcnncn
^»i Landvogt zu entrichten. Ibill. Ic. —, 37. (1011). Im Namen der Frcndcnbcrgcr Lehenlentc ob der Sar
^0cn Untervogt Lonis Frick und LandweibelJakob Frick, daß man sie nicht strenger halten möchte als die,
Welche Lehen unterhalb der Sar besizen und die nur den sechsten Theil an Korn erlegen, während sie, die ob
er Sar, den vierten Theil an Korn und das Übrige an Geld entrichte» müssen. Im Fall, daß die im
anien Aller gestellte Bitte nicht erhört würde, ersuchen die beiden Bittsteller, wenigstens sie zu berülsichtigcn.
"1. p.38. (1015). Landvogt Trinklcr hatte vom Schloß Sargans wegen „Erbauung" eines Weingartens

Stük Matte als Lehen hinweg gegeben, wofür er 100 Kronen, der Landschrcibcr 30 Gld. und der Land-
"""»auu des Sarganserlandes ein Fuder Wein erhalten hat. Die Sache wird i» den Abschied genommen,
" selten einige Herren abgeordnet werden, um zu nntcrsnchcn, ob das den regierenden Orten zum Nuzen

° ^ Schaden gereiche. Absch. 803. kl. - 31). (1015). In Betreff des hintern Banmgartcns, welchen Land-
Trinkler verliehe» hat, läßt man es einstweilen verbleiben und nimmt die Sache all rvloronllnm. Dabei

^'»leint man jedoch, daß dieser Banmgarte»wieder zu dem Schloß gezogen werden soll, zu welchem Ende
annnann ^ Landvogt mit dem Lehcnmann, der einen Weingarten darin zu pflanzen angc-

"lM hat, äb^> die Entschädigungsich abfinden solle», zuvor aber sott jedes Ort seine Stimme darüber dem
"udvogt zuschikcn. Absch. 002. e.' — 40. (1015). Vom Schloß Sargans sind folgende Güter, die früher dem
""dvogt zur Bcnnznng zngedient haben, weggekommen:Ein Gut, der Canwen genannt, zwei Stükc, Anßer-

""d Jnnermalcrfcn genannt, von denen das eine dem Landschreibcrzum Amt gegeben worden, ein Wein-
^Ncheu unterhalb der Shle, welches ebenfalls dem Landschreiber zndicnte und wovon er dem Landvogt den

Theil des Weines gab. flbill. g. - 41. (1010). In Betreff des zum Schloß gehörendenhintern
"""'gartens, den Landvogt Trinklcr dem Ulrich Wapp als Erblchen verliehen hat, wird von der Mehrheit

^kauut, daß ^gcmäß des rapperswplischcnAbschieds dieses Lehengnt bei»? Schloß verbleiben soll in der Weise,
^ von Landvogt Trümpi zu Händen gezogen worden ist; dem lcztern werden für seine daherige Mühe

""d Arbeit ans Ratification hin 50 Kronen zuerkannt.Absch. 020. p.

3. Jttstizsachen.

(S. auch Kirchliches).

Art. 42. (1587). Landvogt Lager legt seine Amtsrcchnnng ab. Da in derselben die jährlichen großen
"kosten flw das Landgericht anffallen, weßhalb der Landvogt sowohl als Landeshauptmann Bnssi um Auf¬

guß ersucht werden, verantworten sie sich, daß die Landrichter sich mit dem festgesezten Dikpfenning nicht
^ begnügen wollen, mit der Bemerkung, daß vormals der Abt von PfäferS zwei Thcilc und die Eid-
^"vsscn den dritten Theil der Bußen genommen haben, es nun aber umgekehrt sei, daher man sie bei der

Übung bleiben lasse» möchte. Wird in den Abschied genommen; jedes Ort soll seinen Gesandte», welche
Elstens in Pfäfcrs den neuen Abt einsezcn werden, darüber Vollmachten mitgeben. Absch. 10. n. — 43.
^8). Heirathsangclegcnheit des Amman» Müller z» Wartan. (S. Absch. 03. tili.). — 44. (1589). Wenn
^Mausen für den zu Walenstadt gefangenenAbraham Forrer Sicherheit leistet, ihn ans die Jahrrcchnnng

^ Baden stellen zu wollen, Witt man ihn frei lassen. Absch. 90. cp — 45. (1589). Der Landvogt eröffnet,
"ov einigen Jahren erlassenen Mandate in Betreff der Kcrncngültcn und deren Verzinsung zu fünf vom

""dert seien den Unterthancn sehr beschwerlich, indem die Gülten anfgekündet werde» und nirgends Geld zu
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fünf Procent erhältlich sei; die Unterthanen bitten deßwegen »in die Bewilligung, acht vom Hundert geben ZU
dürfen. Wird in den Abschied genommen. Absch. 101. d. -- 41». (1611). Weil i» dem Erbrecht des Sar-
ganserlandes einiges Mißverständniß obwaltet, indem Etliche vermeinen, „daß ein Fahl dem geplüdt nach
hindersich und fürsich fallen sötle", so ist erkannt und beschlossen worden, daß es bei dein Erbrechtbrief ver¬
bleiben und nicht mehr „hindersich, sonder dem geplüedt nach fürwärdts fallen vnd geerbt werden söll". Absch
780. 1. — 47. (1611). Da geklagt wird, daß troz des vor etwas Iahren der Landschaft erthciltcn Confirina-
tionsbriefes über das Zugrecht beiAlpverkänfen an Fremde die armen Landlcnte nach und nach in große Angelegen¬
heit kommen, indem durch allerlei „Fünde und Listen" die Alpen mit der Zeit doch in fremde Hände gelange»,
so wird die Bitte, in der Weise dagegen Vorsorge zu treffen, daß bei jeder Alp festgestellt werde, für wieviel
sie, nach Stößen berechnet, gezogen werden möge, im Abschied an die Oberen gebracht. Idiä. n.

4. Judikatur- uud Compctcnzanstände.

(S. auch Leibeigenschaftund Fall; Abtei PsäfcrS; Kirchliches).

Art. 48. (1588). Glarns macht Anzug, vor einige» Jahren habe ein Streit gewaltet zwischen den beide»

Landvögten von Sargans und Werdenberg in Betreff der Bußen für Übertretung des Wildbanns zu Warta»,
zu dessen Beilegung dann ein Vertrag aufgerichtet und zur Bestätigung an die Gesandten nach Baden eiw
geschikt worden sei; um nun künftige Anstände zu vermeiden, begehre es Bestätigung des Vertrages. Wird
ml irwtruemlum genommen. Absch. 63. 8. — 41). (1589). Die neulich vorgeschlagenen Artikel in Betreff des
Wildbanns zu Wartan werden confirmirt. Wenn Glarns oder der Landvogt von Sargans einen Abschied
darüber begehren, soll er ihnen zugestellt werden. Absch. 101. cxi. 51). (1)199). Bezüglich des beanstandete»
Rechtes des Gerichts des Schlosses Wartau, eine Strafe von 20 Pfnnd zu erkennen, wird angeordnet, es
sollen alle Artikel in den Urbarbüchern und anderswo, welche davon Meldung thnn, zusammengetragen werde»,
um sie auf künftiger Tagsazung vorzulegen; ebenso soll verzeichnet werden, was man etwa von Personen dar¬
über in Erfahrung bringen kann, da schon die anwesenden Palli Snlser und Johannes Gabathnoler bezeuge»,
sie haben stets gehört, was des Schlosses Wartan Lehen und Eigen betroffen, das habe sich im Etter gerechtfertiget>
Absch. 387. e. — 51. (1599). Glarns bringt vor, es habe einen besiegelten Brief aufgefunden, gemäß welches
es zu Wartau bis auf 20 Pfnnd zu strafen das Recht habe, und bittet um Bestätigung dieser Rechtfalls
Wird nä instrmzmlum genommen. Absch. 391. <1. — 52. (1600). Den von Glarns vorgelegte» Brief, la»i
welchem es zu Wartau das Recht habe, bis auf 20 Pfd. Pfenning zu strafen, läßt man in seinem Werth oder
Unwerth verbleiben, will aber vom alten Pvsseß der Strafen und anderer Dinge nach bisheriger Übung
weichen. Absch. 414. o.

5. Leibeigenschaft und Fall.
lS. auch Kloster Pfäfers).

Art. 53. (1589). Der Landschreiber wünscht, daß auch ihm wie seinem Vorgänger erlaubt werde, jährlich
einen Fall einzuziehen. Weil aber der Landvogt alle Fälle in der Grafschaft zu Händen der Vll Orte Z"
verrechnen hat, so wird sein Gesuch in den Abschied genommen. Absch. 101. e. — 54. (1590). Das crncner^
Gesuch des Landschreibers wird abermals in den Abschied genommen. Absch. 138. ce. — 55. (1611).
Landvogt soll der regierenden Orte leibeigenen Leute in der Bogtei bereinigen und verzeichnen. Absch. 765.
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^ 66. (1611). Statthalter Wolf und die Landammänner Schilter und Hösli werden beauftragt, bezüglich

der leibeigenen Personen u. A. in. Ordnung zu schaffen. Zu dein Zweke sollen sie am 27. August neuen Kal. in

Wesen zusammenkommen. Absch. 776. t'. — 57. (1611). Gemäß eines zwischen den Bogtcien Sargans und

Werdenberg bestehende» Übereinkommens soll keine der beiden Herrschaften leibeigene Leute der andern in

chrcin Gebiete ans- und annehmen, wenn sie sich nicht zuvor von der Leibeigenschaft gclcdigct haben. Nun führt

Landvogt von Werdcnbcrg, Thomas Elmcr, Beschwerde, daß seit Bestand des Übereinkommens gleichwohl

^Üonen nach Sargans gezogen seien, ohne die Leibeigenschaft ausgekauft zu haben, wcßwcgen diese Leute und

1'e Nachkommen, wofern sie sich nicht nachträglich auskaufen, nach Wcrdenberg leibeigen seien. Die Be¬

rstenden, in deren Namen Alexander und Matthias Snlser und Hans Steinhcnwel von GretschinS erschienen

frcn, bestreiten dieses. Die Abgeordneten der regierenden Orte, denen ans Gutheißen hin die Entscheidung

es Streites übertragen wurde, entscheiden, das angeführte Übereinkommen soll in Kräften verbleiben; die von

e» beidseitigen Landvögte» bis 1609 übersehenen Fälle sollen als erlediget betrachtet werden und die betref¬

fen Personen nicht gehalten und verpflichtet sein, sich nachträglich ansznkanfcn; bezüglich der Kosten soll

^e Partei die ihren selbst tragen. Absch. 780. ci. — 58. (1611). Der Fälle halber wird erkannt, daß ein

lherr flst Gewalt haben solle, wenn ihm eine Kuh fallt, diese ans der Alp zu nehmen, ob sie gemessen

oder nicht, vielmehr ist er gehalten, dieselbe bis zur Alpcntladnng dort zu lassen, wobei er betreffs der Nnzung

fh Billigkeit ausgerichtet »verde» soll. Idicl. ci. — 50. (1613). Glarns glanbt, die von Wartau seien ihm kraft

fs Briefes von 1550 mit Leibeigenschaft zngcthan, da die Niedern Gerichte daselbst zu seiner Herrschast

Abenberg gehören. Die von Wartau dagegen legen ihrerseits eine» alten Brief von 1511 vor, worin unter

nderni gemeldet wird, daß, wenn Einer von Wartau nach Wcrdenberg ziehen wolle, er solches mit Leib und

frei und sicher und ohne Abzug thnn möge, und daß dasselbe auch für die von Werdcnbcrg gelte. GlarnS

^gognot, in dem angezogenen Briefe geschehe nicht von der Leibeigenschaft, sonder» nur vom Abzug Meldung,

f es müßte ans ein unparteiisches Recht dringen, falls man dabei nicht verbleiben wollte. Erkannt: Der

schied zu Sargans von 1611 soll aufgehoben, dagegen sollen der zu Baden vom 26. October 1612, ferner

^ Wartanerbricf von 1511 und der Brief derer von Glarns von 1550 bei ihren guten Kräften verbleiben;

'fieses Handels wegen anfgclanfenen Kosten sollen hicmit eingestellt sei», sollte aber wider Erwarten GlarnS

> er rechten wollen, so mögen dann dieselben auch taxirt und erörtert werden; Glarns sott jedoch frennd-

genössjsth gebeten sein, die Sachen hierbei verbleiben zu lassen. Absch. 831. llll. — 60. (1614). Die An-

kelegenhoit der vom Abt zu Pfäfcrs kraft des goldenen Buches, vom Landvogt in der regierenden Orte Namen

des rapperswylischen Abschieds angesprochenen Leibeigenschaft der Vidrigo, welche ans Bollcnz nach Ragatz

^iogen sind, wird eingestellt, bis man das goldene Buch und de» rapperswylischen Abschied gegen einander

kann. Absch. 866. rv. — 61. (1615). Glarns, das seit einigen Jahren mit der Gemeinde Atzmoos

^'scits des Schollbcrgö wegen Abkanf der leibeigenen Leute in Span gestanden ist, kann die zu Baden dar-
^ ergangene Erkanntniß nicht annehmen und bittet um ein unparteiisches Recht, was wegen Abgang von

^chrnctionen in den Abschied genommen wird; seine Meinung soll jedes Ort an Zürich schiken, welches dann

davon Kenntniß geben wird. Absch. 902. e. — 62. (1616). Glarns beschwert sich über daö von den

uiitregicrendcn Orten erlassene Urthcil in seinem Anstand mit Wartan; würden die sechs Orte, als

^N'usch, auf ihrem Urthcil beharren, so müsse es das Recht darschlagcn, wozu die unparteiischen Orte, laut

^ Bünde, ihm verhelfen möchten. Wird ncl instruenäum genommen. Absch. 926. Ii.
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6. Handel und Berkehr, Zölle, Märkte, Ströhen, Briikcn :c.
Art. 63. (1590). Landvogt Hertenstein berichtet: 1. Die von Feldkirch, Mayenfeld nnd Chnr wollende»

Kanfleuten ihre Waaren wegnehmen und sie zwingen, die Straße jenseits des Rheins zn Passiren und nicht
mehr jene durch die beiden Vogteien Nheinthal und Sargans, welche doch die Eidgenossen mit großen Koste»
erhalten. 2. Bei Mayenfeld habe er ein den Eidgenossen zngehörendesLehen gefunden, dessen Inhaber aber
die im Lehenbrief begriffenen Güter anzugeben sich weigere. 3. Zwischen Asels nnd Sargans walte ein Streit
über die Leibeigenschaft.4. Der Abt von Pfäfers wolle seinen Leibeigenen nicht gestatten, sich loszukaufen.
— Daher werden die LandammännerSchilter nnd Hässi beauftragt, sobald als möglich sich nach Sargans z»
verfügen nnd im Verein mit dem Landvogt die Anstände zn erledigen; zugleich sollen sie sich über die früher»
Verhältnisse der Landeshauptmannschaftzn Sargans erkundigen, damit der gegenwärtige Landeshauptmann sich
zu verhalten wisse. Absch. 149. in. — 64. (1591). Die III Bünde beschweren sich, daß in der Landschaft
Sargans der Fnhrlohn von Tag zu Tag gesteigert werde, daß der Landvogt solche, welche ihre Waaren Z»
Walenstadt abholen haben wolle», bestraft, daß er die „Legi" Korn um 4 Bazen erhöht habe nnd man sie
ihren Wein nicht selbst führen lasse, nnd bitten dringend um Abhülfe. Es wird nun dein Landvogt geschrieben,
er solle iiber den Sachverhalt ausführlich berichten, und inzwischen die Sache acl IlwtrNMäum genommen.
Absch. 103. r. — 65. (1591). Auf de» Bericht des Landvogts wird beschlossen, an nächster Tagsaznngans
die Beschwerde der Bündner über Frachterhöhnngnicht einzutreten. Absch. 100. I. — 66. (1591). Landainuia»»
Schilter berichtet, Landeshauptmann Tschndi zn Greplang, Baumeister im Sarganserland, sammt seinen sechs
Werkmeistern beschwere sich über die Gemeinde Flnms, daß sie die Straßen, Brüten und Wnhre in Zerfall
gerathen lasse, so daß er im Verein mit Landammann Hässi eine Ordnung darüber habe aufstellen müsse».
Die Verordnung wird bestätigt. Absch. 108.1. — 67. (1594). Johann Baptist Tscharner, Stadtvvgt zn Chw',
eröffnet im Namen der III Bünde: Schon vor zwei Jahren haben sie über die Zollerhöhung in der Land?
schaft Sargans Beschwerde geführt und müssen nun nochmals bitten, sie bei dem alten Zoll zu schiize»
und dessen Erhöhung aufzuheben. Daher wird dem Landvogt Auftrag ertheilt, über den Sachverhalt zu be¬
richten; zugleich soll Lucern sich bei alt-Landvogt von Hertenstein erkundigen, wie er den Zoll gesteigert habe,
ob es ein Zoll oder Weggeld sei, nnd ob ihm befohlen worden, die Erhöhung aufrecht zu erhalten. Absch.
254. ss. — 68. (1595). Beschwerde der III Bünde wegen Weggeldstcigernng. (S. Absch. 278. Ii.). — 6ö.
(1595). Von den in Chnr versammelten Abgeordneten der III Bünde langt eine Zuschrift an die VII
ein, worin sie Antwort ans ihre Beschwerde bezüglich des neuen Zolles und Wcggelds in der Vogtei Sargans
begehren. Wird in den Abschied genommen,mit dem Auftrag, daß jedes Ort sein Votum beförderlichst »ach
Zürich sende zu weiterer Ratification. Absch. 283. m. - 70. (1595). Die V katholischen Orte schreiben c»'
Zürich, daß man für Aufhebung des neuen Zolls zu Sargaus stimme. Absch. 280. v. — 71. (1598).
Landvogt berichtet, daß die Straßen in Zerfall geratheu und daß die von Walenstadt bei Schlaghändeln kei»e
Bußen geben wollen, indem sie behaupten, davon gefreit zn sein; er bittet, gehörige Weisung über beide Pu»k^
zu erlassen. Daher werden Burgermeister Keller und LandammannPfändler beauftragt, sich in das Sargans^
land zu verfügen, die Straßen zn besichtigen, die nöthigen Verbesserungen anzuordnen und die Widerspänstige»
zn bestrafen, sodann zn Walenstadt und an andern Orten im Sarganserlandnachzuforschen, was sie für Ge¬
rechtigkeiten haben möchten, nnd im Namen der Eidgenossen die Mißbräuche abzustellen.Absch. 355. t. """
72- (1599). Das Gesuch der Gemeinde Nagatz, in Anbetracht der große» Wuhr- und Straßenlastcnihr Z"
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gestatte», ein bescheidenes Weggeld van den dvrt züriikgeftthrten Weinfnhren erheben zn dürfen, wird in den
Abschied gcnvmincn. Absch. 387. <1. — 73. (1599). Die Gesandten von Zug und Glarns, welche wegen ge¬
wissen Streitigketten nach Sargans abgeordnet worden waren, berichten, die Gemeinde Nagatz habe sie nm
Bewilligung eines Weggelds an die Koste» für den Unterhalt ihrer Straßen angesprochen. Das Gesuch wird

mstruomluingenvmnicn. Absch. 391. b. — 74. (1901). In einer Zuschrift an Zürich vom 5. Jnli stellen
^hnltheiß, Rath und Bürgerschaft von Sargans das Gesuch, man möchte 1. in Bcrüksichtignng der theuern
Zeiten ihnen ihre Freiheit, einen Wochenmarktabzuhalten, bestätigen; 2. wegen des beschwerlichen Unterhalts

Straßen und Nheinwnhre ihnen erlauben, von de» Fuhrleute» eine mäßige Fnhrleitnng zu fordern; 3. ihnen
bewilligt»,dort ankommende fremde Salzfrachten entweder selber nach Walcnstadt zn führen, oder aber eine
b'^ge Fnhrleitnng, den Zöllen ohne Abbruch, von selben zn fordern. Absch. 433. g. — 75. (1001). Das
"u Namen derer von Sargans, Mcls und im ober» Widerbach durch Landammann Hässi vorgebrachte Gesuch
wn die Bewilligung eines Weggclds zn Erhaltung ihrer Straßen, wird in den Abschied genommen. Absch. 448. k.
^ ?k. (1002). ObschonUkri, Schwyz, Untcrwaldcn, Zug und Glarns ihre Stimme dazu gegeben haben, daß
benen z» Sargans und Mcls ein Wcggcld zn besserer Erhaltung der Straßen und Nheinwnhre bewilligt werde,
so wird doch die Bewilligung bis ans nächste Tagsaznng verschoben, thcils weil Zürich und Lnccrn nicht in-
s^nirt sind, theils nm vorher zn erfahren, was die Bündncr dazu sagen. Absch. 450. 1. — 77. (1002). Die
bo» Nagatz eröffnen, vor vielen Jahren sei ihnen bewilligt worden, eine Snst zu erbauen, aber ohne Weisung,

sie sich in Betreff des Hausgelds zn verhalte» haben; weil sie nun an den Rheinwnhren eine große
Beschwerde haben, so bitten sie nm Festseznng angemessener Taxen. Es werden »n» folgende Taxen fcstgesczt:
Bo» einer Ledi 3 gute Kreuzer, von einem Saum KanfmannSgüter 2 gute Kreuzer, von einem beladenen
^Miniroß 1 Pfenning. Da aber nicht alle Orte darüber instrnirt haben, werden diese Bcrordnnngcn ml in-
ubnmmlumauf nächste Iahrrcchnnngin den Abschied genommen.Absch. 400. i. — 78. (1002). In Betreff

neuen Straße am Walenstadtcrsce,worüber Schwyz sich beschwert, sollen die Gesandten nach Baden Boll-
umcht erhalten. Absch. 470. m. — 73. (1002). Johann Baptist Tscharncr, Stadtvogt und Panncrhcrr zu
^hur, n„p y»n Moos, genannt Gngclbcrg, Stadtvvgt zn Mayenfeld, führen im Namen der
^ Bunde Beschwerdegegen das der Gemeinde Nagatz bewilligte Snst- oder Wcggcld, indem solche neue
Auflagen gegen den eidgenössischenBund seien; auch die Landlcntc ob dem Widcrbach im Sarganscrlandver¬
fuge» Aufhebung dieses Snstgelds, oder dann gleiche Berechtigunggegenüber denen von Nagatz. Wird in den
Abschied genommen. Absch. 478. Ii. — 80. (1003). Die Orte sollen ihre Gesandte» über das Gesuch des
^»Ptniann Heer von Glarns nm Bewilligung eines Weggclds auf der neue» Straße am Walcnstadtcrsee
Uchrniren. Absch. 504. i. — 81. (1004). Da häufig vorkommt, daß die Landvögte ungenügendeRechnung
>>ber die Zolleinnahmen ablegen, so wird ihrem Eid der Znsaz beigefügt, daß sie sowohl über die Zölle als
' or andere Einkünfte genaue Ncchnnng zn geben habe». Der Borschlag, den Zoll ans öffentlicher Steigerung
0'" Meistbietendenzn verleihen, wird in den Abschied genommen. Absch. 533. f. — 82. (1007). Die Ber¬
aubung von Glarns, dem HauptmannHeer zn dem ihm bereits bewilligten Zoll auf der Straße am Walcn-

tersce oinen Wasserzoll von 1 Rappen von jedem über den See geführten Stiik zn bewilligen, indem er
M die Straße wieder eingehen lassen würde, wird nck iimtruenclni» genommen. Absch. 018. m. — 83.

. ^8). Da ein Anstand waltet zwischen den Schifflcnten von Walenstadt und Wesen bezüglich der Schifffahrt,
^ svll der Landyogt die Parteien nach Rapperswylvor die Gesandten von Zürich, Lucern, Schwyz und Glarns
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bescheiden. Absch. 659. n. — 84. (1611). Der Landvogt sott die eidverweigerndenZotter zu gelegenerZeit
vor sich bescheiden und beeidigen. Wiirde sich einer auch dann weigern, so sott ihm das obrigkeitliche Lehen
entzogen und einem psttchtgetrenen Zoller übertragen werden. Absch.780.cz. — 85. (1611). Auf die Beschwerde
der Zoller, daß die Wagner, welche Kaufmannsgiiter führen, Lasten von ein und einer halben Ledi verladen
und fertigen, aber nur fiir eine Ledi Zoll entrichten, wird verordnet, daß anch das Übergewicht verzollt werden
müsse. Ibiä. k. — 86. (1611). Bezüglich des in der Herrschaft Wcrdenberg zu entrichtenden Zolls, über den
von Seite der Gemeinde Wartau und Anderer Beschwerde geführt wird und der auch den regierenden Orten
an ihren Zolleinnahmen nachtheilig ist, wird Glarus durch seinen GesandtenLandammannHösli ersucht, seine
Unterthanen zu vermögen, daß dieses Weggeld wieder abgeschafft werde. UM. g. — 87. (1611). Denen von
Nagatz war die Vergünstigung zum Bezug eines Zolls und Weggcldes ertheilt worden, während sie selbst vott
der Verzollung der Kanfmannsgntcr, die sie nach Walenstadt und gegen den Schvllbcrg führen, befreit sind,
worüber sich die andern, ebenfalls mit Währungen belasteten Gemeinden beschweren und bitten, ihnen den Bezug
des Weggeldes von den Kanfmannsgiitcrn, so jene außer Landes fertigen, zu gewähren. — Wird den Ober»
anhcimgestellt. UM. m. — 88. (1613). Im Namen des Hauptmann Heer von Glarns ersucht Landammatt»
Hässi, die von Walenstadt anzuhalten, daß sie ihren Antheil Straßen und Britten herstellen. Ferner bittet er
in dessen Namen um die Bewilligung, auf jedes Stük Waare, das über den Walenstadtersee hinaufgeführt
wird, 2 Angster schlagen zu dürfe». Die erste Bitte wird gewährt, die andere aber kann man nicht bewillige»
und nimmt sie in den Abschied. Absch. 831. M. — 89. (1614). Hauptmann Heer erneuert die Bitte, Z»
Erhaltung seiner neugebauten Straße am Walenstadtersee ihm die Erhebung eines Zolls von 1 Angster vo»
allen über den See geführten Waaren zu bewilligen. Obgleich man die Waaren, welche in der Eidgcnossew
schaft bleiben, nicht gern verzollen lassen will, wird ihm doch ans Ratification hin bewilligt, von jedem Stiik
1 Rappen zu erheben, mit Ausnahme von Victnalien. Und weil diese Straße von französischen Boten u»d
sonst viel gebraucht wird, wird ihm ein Necommendationsschreibenan den Ambassador von Castille ertheilt,
daß er ihm eine Beisteuer an dieselbe geben oder ihn mit einer Pension bedenken möchte. Sein Begehre»
wegen der Brüke, die er mit Veihülfe des Landvogtsbauen Witt, wird eingestellt, bis Gesandte davon persönlich
Einsicht genommen haben werden. Absch. 866. an. — 90. (1615). Hanptmann Heer erneuert seilt Gesuch »>»
die Bewilligung, von jedem Stük der über deii See hinauffahrenden Waaren 1 Rappen und von Pferden, Vieh
und Säumern, sowie von jedem Centner und einem halben „Anckhenstuck" 1 Angster Zoll erheben zu dürfen, d»
die Schiffleute oft außerhalb der gewöhnlichen Zollstätte ausländen, wodurch der gewöhnliche Zoll umgangen werde«
Zugleich bittet er, diesen Zoll, wie die andern, in Schnz und Schirm zu nehmen. Das Gesuch wird in de»
Abschied genommen; inzwischen mag er von Schisflenten,die er bei Umgehungdes Zolls betritt, den ordentliche»
Zoll beziehen. Absch. 893. oo. — 91. (1615). Auf das Anbringen des Georg Lendi von Walenstadt „wegen
legnng der Kansfmanßgüetern, so den 4 gmeinden vnderhalb der Sor dersclbigen Wagncren vnd Furlüten vo»
Jr Fürstl. Gnaden vnd der Gmeind Nagatz beschächi", und ans die dießfällige Entschuldigungdeö Abts wird
erkannt, die Gemeinde Nagatz sott sich in Betreff der Fuhre aufwärts und hinunter »ach der alten Übn»S
richten. Absch. 902. <1. — 92. (1616). Hanptmann Fridolin Heer bittet neuerdings, man möchte ihm erlaube»,
von jedem Stük Gut 2 Angster, von einem zwei Mütt haltenden Sak 2 Angster, von jedem Stük Vieh, Roß
oder Rind 2 Angster und von jedem Centner Waaren 1 Angster Seezoll zu beziehe», ansvnst es ihm unmöglich
wäre, die Straße und Brüke zu nnterhalten. Das Gesuch wird M reeommomlanclum genommen.Absch. 926. >'
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7. Märchen.
Art. '43. (1592). Auf den Anzug von Glarns, daß dcr Rotdach, der die Gränze zwischen GlaruS und

Landschaft Sargans bilde, ausgetreten und daß zwischen den Fischern ein Streit über die Landinarche ent¬

standen sei, daher die Märchen erneuert werden möchten, wird der Landvogt zu Sargans beauftragt, mit

Glarns und Schwyz die Märchen zu berichtigen, damit jeder Theil erhalle, was ihm von Rechtswegen zukomme.

Absch. 220. f. — 94. (1015). Der Landvogt wird angewiesen, den regierenden Orten einen einläßlichen Bericht

über die Marchanstände zwischen dem Abt zu Pfäfers und dem Herrn von Schancnstein zukommen zu lassen,

damit man sich zn verhalten wisse. Absch. 839. v.

8. Wuhre.

Art. 95. (1599).«Anf die Klage der vier Gemeinden Sargans, Mels, Viltcrs und Nagah gegen ihre

Nachbarn von Fläsch wegen Überwnhren des Rheins, wird dcr Augenschein aufgenommen und werden beide

Karteien vorgeladen, um sie in Giitc zu vereinbaren. Die von Fläsch aber wollen keine Bollmacht haben, und

da a»ch das an den Landvogt zn Mahcnfcld erlassene Schreiben vhnc Erfolg ist, wird den vier Gemeinden

^willigt, ans nächster Tagsaznng zu Baden ihre Beschwerde vor den regierenden Orten vorzubringen. Absch.

>!87. h — «jf, (1007). Die im Namen des Landvogts Martin Epp durch..Landammann Jakob Good gemachte

Anzeige, daß von Seite Angehöriger der Grafschaft Vaduz ein großes Wnhr in den Rhein gebaut werde, durch

welches bei einer Wassergrößc der Strom an das diesseitige Ufer getrieben werde, wird in den Abschied ge¬

kommen. Absch. 018. Ii. — 97. (1011). Da die Gemeinden Sargans, Mels und Bilters viel mit Wnhr-

^dcitcn belästiget sind, die meistens gerade in die Zeit fallen, „da der Mcrthcil des Bolckhs vast vßgäßcn"

hat, so daß der arme Mann dann den ganzen Tag bei sehr geringer oder fast keiner Nahrung arbeiten muß,

5° werden die regierenden Orte um die Gnade angesucht, an jenen Tagen durch den Landvogt an die armen

^»te Brod austhcilcn zn lassen, damit sie um so williger arbeite». Wird wegen mangelnder Vcfngniß den

Dbern hintcrbracht. Absch. 780. 9.

9. Mietsachen.

Art. 98. (1588). Dcr Landvogt und Landschrcibererhalten Auftrag, das Vermögen des Hauptmanns

^chmid von Walenstadt zu Händen der regierenden Orte mit Arrest zu belegen, weil er gegen das Verbot

^»> KAegszng des Königs von Navarra sich angeschlossen und Unterthanen der V Orte mitgefiihrt hat. Absch.

4b. in. — 99. <M)2). Zur Zeit dcS Landvogts Hertenstein war verordnet worden, daß jeder Landvogt eine

Anzahl Wöhr,,,Büchsen oder andere, zn dcr regierenden Orte Händen in das Schloß anschaffen solle, um

Vvrrath an Waffen anzusammeln. Nun soll man nachforschen, was diesfalls vorhanden sei, und

w»i Rath halten, ob man dieses auch in de» andern gemeinen Vogteicn cinfiihrcn wolle. Absch. 478. f. —

(1010). Weisung dcr V katholischen Orte an den Landvogt, dem von Zürich für Venedig gesammelten

Ncgsvolk den Dnrchpaß zu verwehren. (S. Absch. 910. d.). — 191. (1017). Der spanische Ambassador

oschwert sich jibcr den beabsichtigten Durchzug des von den protestircnden Fürsten und Ständen geworbenen

4'wgsvolks durch die Grafschaft und über die Annahme von Hanptmannstclle» von einigen Amtleuten, und

ogehrt, dem Abt von Psäfcrs soll erlaubt werden, ans dcS Königs Kosten den Durchzug durch seine Jnris-

zu verhindern. (S. Absch. 907. d., 909. m).
180
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10. Eisenwerk zu Flmns.

Art. 102. (1597). Bürgermeister Meyer von Schasfhansen eröffnet vor den Gesandten der VII Orte,

der Miinzmeister von Chnr habe das Eisenwerk zu Flnms, das der Eidgenossen Lehen sei, gekauft und bitte

nun um Verleihung dieses Lehens. Wird in den Abschied genommen. Absch. 33V. s. — 108. (1911). Der

Eisenherr soll de!i Gebrüdern Melig und Mithaften, die er von einem neu angetriebenen „Wcrch" verstoße»

hat, laut Erkanntniß 4V gute Gulden ausrichten, dagegen ist er nicht verpflichtet, sie als Theilhaber an dei»

neuen Werk anzunehmen, wohl aber sie als Arbeiter im Bergwerk zuzulassen, da sie währschaftes Erz tiefer»,

Absch. 780. Ii. — 104. (1011). Da der Eisenherr ans eigener Macht und ohne Vorwissen des Landvogts de»

obrigkeitlichen Wald in Bann zu legen und für sich Holz zu fällen sich unterstanden hat, wodurch der Landvogt

selbst in Holzmangel gerathen könnte, so soll dem Eisenherrn ein Stük des Waldes aus Gnade» angewicse»

und ausgemarchet werden, in der Meinung, daß er darüber hinaus nicht holze, bei Ärafe. UM. i.

11. Kirchliches zc.

Art. 105. (1 ,987). Die Untcrthanen stellen durch ihren Landvogt das Gesuch nm die Erlaubnis!, a»

gebotenen Fest- und Feiertagen das ans dein Feld liegende Korn einfahren zu dürfen. Nach Einsichtnahme

des Eidzeddels der Grafschaft Baden, gemäß welchen: der Landvogt die Vefngniß hat, solches in gewisse»

Fällen zu erlauben, wird es in den Abschied genommen. Absch. 19. d. — 100. (1.999). Die von jenseits de>»

Schollberg verantworten sich über die Anschuldigung, als hätten sie den: hl. Sacrament Unehre bewiesen u»d

die Feiertage nicht wie andere Leute gefeiert; ersteres wäre ihnen leid, wenn es vorgekommen wäre, die vier

Feiertage St. Marx, St. Lorenz, Mariä Heimsuchung und Krenzerftndung seien ihres Wissens bei ihnen »ir

gefeiert worden, daher man sie mit Neuerungen verschonen möchte. Wird in den Abschied genommen. Absch,

387. e. — 107. (1999). Bezüglich der Feiertage bitten die cnnct den: Schollberg, sie bei ihren alten Bräuche»

bleiben zu lassen. Absch. 391. e. — 108. (1007). Ein gewisser Nauer von Quarten hatte auf ein Marienbild

in der Kirche einen Galgen gemalt und ungeachtet wiederholter Mahnung diesen nicht wegwische» wollen, u»d

war daher laut Verkommniß wegen Neligionsvcrlezung gebüßt worden. Diese Buße hatten die fünf Ort?

Zürich, Lncern, Uri, Unterwalden und Zug als der hohen Obrigkeit, nicht aber den Gerichtsherren zugehörig

eingezogen. Schwyz und Glarus nehmen es in ihren Abschied. Absch. 018. cp — 100. (1007). Die Ver¬

fügung, daß der Nauer von Quarten, der über ein Marienbild einen Galgen gemalt hat, durch den Landvogl

zu bestrafen sei, wird bestätiget; Schwyz nimmt es in den Abschied. Absch. 029. r. — 110. (1008). D»

Schwyz und Glarns die Buße von 100 Gld., nm welche Naner bestraft worden ist, dein Landvogt nickst

verabfolgen lassen wolle», sollen sie mit ihren Brief und Siegeln ans dem bevorstehenden Tag zu Nappersw^

erscheinen. Absch. 699. o.

IL. Klöster.
u. Bcghinen zu MelS.

Art. III. (1992). Mit Zuschrift vom 17. Juni meldet Bischof Peter von Chnr, vor einige» Jahre»

sei das Beghinenkloster zu Mels abgebrannt und damals dessen Vermöge» in fremde Hände gerathen; da»»»

lezteres bereits so angewachsen sein werde, daß daraus das Kloster wieder hergestellt werden könne, so sckst^

er seinen Hofmeister Gaudenz von Jnvalta, nm diese Güter und Einkünfte zu reclamiren. Wird in den
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schied genommen; der Landvogt erhält de» Auftrag, Bericht zu erstatte». (S. auch Art. 147). Absch. 210. n.

^ 112. (1504). Auf nächster Tagsazung zu Baden soll über die Wiederherstellung des Franenklosters zu Mcls

^handelt werde». Absch. 240. — 113. (1004). Das Gesuch des Amman» Good, aus den Einkünften der

betagten Beghiueupfrüudc zu Mels 15 Kronen zu Verbesserung des Einkommens des Schulmeisters verwenden

dürfen, wird ml ingtnwmliim genommen. Absch. 522. I.

b. Pfäfers.

Art. 114. (1587). Der päpstliche Legat wird ersucht, die Wahl eines Prälaten zu Pfäfertz zu betreiben.

Absch. z. u (1587). Man findet, daß die Erwählnng eines Prälaten nach Pfäfers nicht mehr länger

^'schoben werden dürfe. Daher wird ans den Bericht des Boten von Schwhz an den Statthalter geschrieben,

lleittciß Erklärung des päpstlichen Legaten stehe der Wahl kein Hindernis! mehr im Wege, daher er einen Tag

iiiefiir ansezen und a» Lucern davon Mittheilnng machen soll, damit dieses die übrigen Orte sammt Zürich

^d Glarns dazu einladen könne. Absch. 10. I>. — 110. (1587). Bezüglich der Beschwerden dcö Klosters

Käfers gegen den Bischof von Chnr soll auf den Tag zu Baden Jnstrnction crthcilt werden. (S. Absch. 23. v.).

117. (4l>02). I. Der Artikel des goldenen Buchs von Pfäfers, gemäß welchem alle Kinder der Gottcs-

^uslcnte des Fraucnklosters zu Mcls und des Klosters Pfäfers mit Eigenschaft dem Kloster Pfäfers ange¬

be», wird in Kraft gelassen. 2. Die Gvttcshauslcnte sollen gemäß ihrer Eidcspflicht gegen die VII Orte

wch de» Landvogt ermahnt werden, dem Abt nnd Kloster allen gebührenden Gehorsam zu leisten; die Be-

^»»»nng des Urbars in Betreff der Strafen nnd Bußen läßt man in Kraft. 3. Der Abt behauptet, ihm

He das Recht zu, die Wittwc» »nd Waisen nnd andere Gottcshanslentc zu Mcls mit Vormündern zu Ver¬

den, die Gemeinde Mels aber behauptet, dieses Recht stehe seit Menschengedenken dem Landvogt zu. Man

^ es bei des Klosters Nechtsamen bleibe». 4. Ein Artikel sagt, daß keine Gvtteshanstochter ohne Bewilligung

^ Prälaten zn Pfäfers sich verheirathen dürfe. Da nun der von den Gesandten gemachte Vorschlag, daß

welche Gotteshauslehen besizen nnd sich ohne Wissen und Willen des Abts verheirathen, ihr Lchenrccht

ueren sollen, daß aber Andere nicht zu bestrafen seien, vom Abt nicht angenommen wird, so wird er in

" Ebschied genommen. 5. Es soll eine vollständige Bereinigung der leibeigenen Leute und alle zwei Jahre

^ „Kindertheilnng" zwischen dem Abt und dem Landvogt vorgenommen werden. <i. Das goldene Buch des

Esters Pfäfers und der Urbar der Eidgenossen bestimmen, wie die Frevel und Bußen, welche durch das
wengericht zu Nagatz gesprochen werde», zu vertheile» seien. Weil sich aber zeigt, daß dabei große Unkosten

^c">f gehen, wird es in den Abschied genommen. 7. Die Bestimmung, daß Streitigkeiten über des Klosters

^'"giiter in der Kirchhöre Niels vor dem Maicngcricht zn Nagatz berechtigt werden sollen, wird unverändert

^Hssen. Absch. 478. n,. — 118. (1002). Man hat es bei den jüngst im Kloster PfäfcrS gefaßten Beschlüssen

^wen lassen. Den Gesandten ans nächste Tagleistnng zu Baden soll Vollmacht mitgegeben werden, im Verein
H ""ö Glarns dem Kloster seine im goldenen Buch enthaltenen Freiheiten nnd Gewahrsamcn zn

s^j, Absch. 480. a. — Iii). (1003). Der Abt von Pfäfers meldet, daß er lcztcs Jahr nm Bestätigung
goldenen Buchs angehalten, daß aber der Landvogt einige Beschwerden gegen ihn erhoben habe, die noch

1 ausgetragen seien, daher er um Aufschub bitten müsse. Es wird nun ein Tag der VII Orte nach Nap-

ayl ans den 0. September angcsezt, unter Bezeichnung der Gesandten. (Dieser Tag wurde aber nicht

sondern ans Hilarinstag 1004 verschoben). Absch. 504. i>. — 120. (1003). Der Prälat von Pfäfers

Landvogt von Sargans werden ans nächste Tagsazung citirt, um sie in Betreff der Strafen und
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Bußen und der hohen und. Niedern Gerichte zu vereinbaren. Absch. 515. j. — 121. (1503). Zu Berichtigung
der Anstände zwischen dem Abt und dein Landvogt wird eine Tagsazung nach Napperswhl auf den 13. Januar
angesezt; die Gesandten werden namentlichbezeichnet; der Landschreibervon Baden soll den Schreiberdienst
versehen. Absch. 518. i. — 122. (1004). In den Anständen des Landvogts von Sargans mit dem Abt von
Pfäfers werden die Nechtstitel, Urbare, Rödel, das goldene Buch und andere Gcwahrsame beider Parteien
gründlich untersucht und sodann auf höhere Genehmigung hin folgende Artikel gestellt: 1. Kinder, die von
Gotteshausleuten ehelich oder unehelich abstammen, sollen Gotteshanslente sein und heißen, Kinder dagegen,
welche außerehelich von Leuten abstammen, die der Eidgenossen, als der hohen Obrigkeit, eigene Leute sind,
sollen als eigene Leute den Eidgenossen angehören; Kinder, welche von einem Gottcshansmann und einer freie»
Walser!», oder von einer leibeigenenGotteshanstochter und einem freien Walser ehelich abstammen, sind den»
Gotteshaus zugehörig, gleicher Weise sollen Kinder, die ein Leibeigener der Eidgenossen mit einer Freien oder
Walserin ehelich erzengt, den Eidgenossen angehören; uneheliche Kinder eines GottcshansmanueS, die er mit
einer freien Walserin, oder einer Gotteshanstochter, die sie mit einem freien Walser erzeugt hat, sollen dci»
Gotteshans gehören, uneheliche Kinder dagegen, deren Bater oder Mutter ein Leibeigener der Eidgenossen ist,
sollen den Eidgenossen gehören; überhaupt gehören Kinder, deren Vater ein Gotteshansmann ist, dem Gottes'
Haus an und Hinwider Kinder, deren Vater ein Leibeigener der Eidgenossen ist, den Eidgenossen. 2. Der
Abt ist befugt, den Wittwen und Waisen von Leibeigenen Vögte zu bestellen, doch sollen diese in Gegenwart
des Laudvogts ihre Rechnung ablegen. 3. Wenn eine leibeigene Person, Mann oder Weib, sich ohne Wisse»
und Willen ihres Leibherr» verehelicht, so soll sie dem Gotteshaus zu einer Buße von 2 Gld. verfallen sei»!
der Abt ist nicht befugt, die Ehe zu verhindern, wenn die Bewilligung bei ihm nachgesucht wird. 4. Aste
Unterthanen im Sarganserland, sie seien dem Abt leibeigen oder nicht, sollen alle zwei Jahre dem Landvogst
als der hohen Obrigkeit, huldigen, auch sollen die Leibeigene» des Gotteshauses verpflichtet sein, jedem neue»
Abt, wegen der nieder» Gerichtsherrlichkeit,zu huldigen. 5. Beide Parteien sollen bei ihren Gerichten, Rechte»
und Urbaren verbleiben; damit aber keine in ihren Rechten au den verfallenenBußen beeinträchtigtwerde,
der Ammann zu Ragatz ein Verzeichnis; aller vor das Maiengericht gehörenden Bußen stets acht oder Vierzeh»
Tage vor Anfang dieses Gerichts dem Landvogt zustellen; an die Kosten des Maiengerichts hat der Abt de»
dritten Theil zu bezahlen und dagegen den dritten Theil der Bußen zu genießen, die andern zwei Theile Koste»
und Bußen hat der Landvogt zu tragen und zu genießen. 6. Weil der Wildbann zur hohen Obrigkeit gehörst
soll der Landvogt alle Frevel, die in des Abts Wäldern und Bann geschehen, zn bestrafen das Recht habe»!
von den Bußen gehören dem Landvogt zwei Theile, der dritte dein Abt und Kloster. 7. Dem Abt verbleibt
sein Strafrecht bis auf 10 Pfund Pfenning, was aber über 10 Pfund geht, sowie die Ehebrüche, soll dcl
Landvogt allein zn strafen befugt sein, ohne daß der Abt oder seine Amtleute sich darein mischen dürfen. 8.
Artikel des Nrbars in Betreff der Stenern wird bestätigt, daher sind nur die Leibeigenendes Gotteshaus^
von den Stenern der Eidgenossen befreit, alle übrigen aber dazu verpflichtet. 0. Alle Schmid, welche vo»
Christen und Fridli Schmid abstammen, sind des Gotteshauses Leibeigene,alle andern Schmid aber gehöre»
als Leibeigene den Eidgenossen. 10. Amman» Jakob Good und dessen Geschwister und ihre Rachkommen
hören als Leibeigene den Eidgenosse», alle andern Good aber dem Gotteshans. 11. Thoman Meli und sci»^
Nachkommen und die Meli zn Wangs und zn FontaniS gehören als Leibeigene den Eidgenossen, die FaiM^
Meli zu Mels aber dem Gotteshans. 12. Wenn Leibeigenedes Gotteshauses Rath bedürfen, oder sich ^
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beschwere» haben, sollen sie sich zuerst an den Abt, als ihren nieder» Gerichtshcrrn, wenden und erst von da
den Landvogt; der Landvogt kann im Namen der hohen Obrigkeit Kundschaften anfnchmcn, wo er will,

ledoch dem nieder» Gerichtshcrrn an seinen Freiheiten und Rechten unbeschadet.13. Leibeigene der Eidgenossen,
welche Gotteshanslehcn inne haben, sollen bei ihren Lehen bis zum Tod verbleibe», außer wenn sie selbe
bewirken; »ach ihrem Tode oder im Fall des VerwirkenS kann der Abt das Lehen wieder z» Händen ziehen

an seine Leibeigenen verleihen; sollte ein Leibeigener der Eidgenossen sich wegen eines solchen Lehens dem
otteshans für leibeigen angeben, so verwirkt er das Lehen und soll bestraft werden. 14. Der Abt ist ver¬

achtet, dem Landvogt laut seines Rodels einen Sanm währschaften Wein zu verabfolgen. 15. Dem Abt
in Bezug auf die Kosten für die frühere Gesandtschaft nichts mehr zngemnthct werden; die noch restirendcn

" 9 Gld. sollen durch eine Steuer auf die Unterthane» gedekt werden. 19. Die Landschaft Sargans soll bei
'ltcin Recht des Abzugs verbleiben. 17. Die beiden Müller zu Nagah sollen bei ihren Lehen laut ihrer
chenbriefe verbleiben und den schuldige» Zins bezahlen; wollen sie das nicht, so sollen sie dem Abt die Lehen

^Mgeben, der ihnen den Ehrschaz znrükerstatten und sie für allfällige Banvcrbessernngcnentschädigen wird.
Die Bcsizcr des Hofs Vasün sind verpflichtet, dem Gotteshaus den Fall zu geben. 19. An die Kosten

^ gegenwärtigen Taglcistnng soll der Abt die Hin- und Herreise der Gesandten bezahlen, der Landvogt die
' irnngskosten Rapperswyl berichtigen. — llri wird eine Abschrift dieser Artikel mitgcthcilt und um deren
^»lahinc ersucht. Absch. 522. d. — 123. (1904). Um die großen Kosten, welche bei Streitigkeiten zu Sargans
^stehen, zu vermeiden, wird verfügt, daß, wenn in Zukunft der Abt und die Untcrthanen der Eidgenossen
"9t einander in Zerwürfnis; kommen, die Proccsse nach alter Übung im Sarganserlandgeführt und die Urtheilc

die Jahrrcchnnngstagsaznngcn appellirt werden müssen. Wird in den Abschied genommen.Ibicl. o. —
(1904). Der Landvogt verantwortet sich über eine ungeziemende Äußerung gegen das Kloster, welche der

Leiber des Gotteshauses von ihm gehört haben will. Da lezterer seine Klage nicht rechtsgenüglich beweisen
">>, wird die Verantwortung des Landvogts als befriedigendangenommen; der Schreiber aber wird crmahnt,
9 ^andvogt besser zu rcspectircn, nnd zugleich dem Abt insinuirt, auf Entfernung dieses Schreibersbedacht

^ sei». ^ ^ ^25. (1904). Da die Gesandten der regierenden Orte den Abschied von Rapperswyl
^ esen „iid darin nichts Unbilliges gefunden haben, werde» die dort aufgestellten Artikel bestätigt nnd zu

. "ften erkennt; daher dürfen in Zukunft weder der gegenwärtige Abt noch seine Nachfolger kraft des goldenen

^ lchs die Untcrthanen der VII Orte in der Landschaft Sargans mit Neuerungen belegen, sonder» diese sollen
' 'hrcn alten Fällen, Stenern und Bräuchen »»angefochten belassen werden, gemäß der Bereinigung,Über-

^Rilnft und Urtheilc von 1491 nnd 1492, die hiermit in allen ihren Punkten bestätigt werden. Luccrn und
> haben zur Ratification keine Vollmacht nnd nehmen es in den Abschied. (Lucern stimmte später dahin,

9h der Mehrheit nnterzichen zu wollen). Absch. 524. I. — 121». (1904). Der Abschied von Rapperswyl in
^ ^sf der Leibeigenen des Abts nnd der regierenden Orte ist von den meisten Orten bereits zum dritten Mal

^üeheißen worden. Die Gesandten von Luccrn und Uri bemerke», sie müssen es wohl geschehen lassen, weil
^ Mehrheit es beschlossenhabe, indeß nehmen sie die Sache in den Abschied, weil ihre Obern die Zustimmung

^h nicht gegeben haben. Absch. 533. l>b. — 127. (1904). Die Gesandten nach Baden sollen über die All¬
heit des Abts von Pfäfcrs instruirt werden. Absch. 539. e. — 128. (1908). Wegen des Prälaten
rt betreffs der sargansischcn Artikel sollen die Gesandten nach Baden mit Vollmacht versehen werden.
959. I. — 129. (1908). Da der Prälat sich über einige Artikel des Abschiedes von Rapperswyl beklagt,
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so sollen die Gesandten von Zürich, Schwyz und Glarus, welche ohnedieß der „Seefahrt" wegen in einige»
Tagen in Rapperswyt zusammen kommen werden, unter Beiziehnng eines Gesandten von Lncern und nach
Anhörung der Klagen des Prälaten die Sache berichtigen. Absch. 050. m. — 130. (1008). Wegen seiner
Beschwerden gegen den Abschied zu Rapperswyl von 1604 (der übrigens zu Baden von den Gesandten und
auch von jedem Ort besonders bestätigt worden ist) war der Prälat auf gegenwärtige Conferenz eingeladen
worden. Er hat jedoch schriftlich das Erscheinenabgeschlagen,ungeachtet er gerade in Einsiedeln sich befand.
Weil nun aber jener Beschluß zu Rapperswyl in genauer Würdigung des Sachverhalts gefaßt worden ist,
wird dem Landvogt aufgetragen, bei diesem Abschied zu verbleiben und ihm nachzukommen. Im Fall etwas
daran zu ändern wäre, könnte es nicht von einem oder zwei Orten, wie angedeutet worden, sondern allein mit
Consens aller regierenden Orte geschehen. Absch. 008. n. — 131- (1011). An den Prälaten wird die Weisung
erlassen, die „Baderlüt" für ihr Geld so mit Wein zu versehen, daß fürderhin keine Klagen mehr eingehe»,
ansonst man als die hohe Obrigkeit das Nöthigc selbst anordnen würde. Über allfällige Nichtbeachtung dieser
Weisung soll der Landvogt berichten. Absch. 705. I. — 132. (1011). Falls der Abt sich ferner weigerte, den
dritten Theil der Kosten des Maiengerichts zu entrichten, wozu er laut eines Artikels des Rapperswyler Ab¬
schieds verpflichtet ist, so soll der Landvogt dasselbe gar nicht abhalten. Absch. 780. a. — 133. (1011). Der
Landvogt legt einen Abschied vor betreffendden Abt und das Gotteshans und meldet, daß der Abt demselben
nicht nachkommen wolle, ihn vielmehr als nichtig erkläre. Man will daher nach Nagatz zu dem Abt reite»,
um ihn zur Beobachtung desselben anzuhalten. Sollte er sich weigern, so wäre dann bei einer künftigenZu¬
sammenkunft zu berathen, wie sich ein Landvogt gegenüberdem jeweiligen Prälaten verhalten solle. Idül. S-

— 134. (1014). Weil dem Vernehmen nach der Prälat übel wirtschaftet, soll man dariiber nachdenken, wir
dem vorzubeugenund das Gotteshaus vom Untergang zu retten sei. Absch. 804. x. — 135. (1014). Der Abt
läßt schriftlich um Abordnung eines Ausschusses in das Gotteshaus ansuchen, welcher die im Abschiede vo»
Rapperswyl noch streitigen Punkte in Nichtigkeit zu bringen hätte. Antwort: Man wolle ihm gerne willfahre»,
jedoch dergestalt, daß man nicht im Gotteshans Pfäfers, sondern zu Rapperswyl, und zwar ans seine Koste»
zusammen komme, wofür er einen Tag ansezen möge. Absch. 806. ii. — 136. (1015). Wegweisungdes Factors
der d'Anonischen Kaufleute durch den Abt. (S. Absch. 800. ^.). — 137. (1015). Angelegenheit des Factors
der d'Anonischen Kauflente zu Ragatz und des Priesters zu Mcls. (S. Absch. 801. k.). — 138. (1016)'
Zwischen dem Landvogt und dem Abt walten noch einige Anstände, namentlich in Betreff der Ehebrüche, die
zu bestrafen der Abt kraft des goldenenBuches anspricht, und wegen eines Falls, den er zu Händen des
Gotteshauses bezogen hat, während der Landvogt vermöge des Rapperswyler Abschiedsdiese Rechte für die
regierenden Orte in Anspruch nimmt. Zu Entscheidung derselben und zu Vergleichunggenannten Abschieds
(den übrigens der Abt nicht angenommenhaben will) mit dein goldenen Buch, wird ein Tag auf Bartholom^
nach Rapperswyl angesezt, wo der Abt mit dem goldenenBlich und andern Gewahrsamen zu erscheinen ein¬
geladen werden soll. Absch. 893. ov. — 130. (1015). Der Prälat läßt das Begehre» stelle», daß man de»
Gesandten ans bevorstehende Tagteistnng zu Rapperswyl Vollmachtenmitgebe, die noch spänigen Artikel u»t
ihm und seinem Gotteshaus zu erörtern. Wird ml rokorollüiim genommen. Absch. 900. «. — 140. (1016)'
Nach Anhörung der Beschwerden beider Parteien (des Abts, des Landvogts und der Amtlente der Grafschaft)
und nach Prüfung des goldenenBuchs, des Urbars und anderer Documcntc wird der lezte Abschied vo»
Rapperswyl also erläutert: 1. Da durch die in Art. 3., welcher von der Abstrafnng der leibeigenen Leute des
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Gotteshauses handelt, die sich vhne des Prälaten Vorwisscn vcrnngenossaincn oder verehelichen, vorgeschriebene
geringe Abstrafnng dem Gotteshaus Abbruch geschehen wiirdc, so soll es bei dein Artikel des goldenen Buchs
verbleiben, jedoch soll sich der Prälat bei der Bestrafungaller Gebühr und Billigkeit befleißen. 2. Da des
^aiengerichts halber, von welchem Art. 5 spricht, den regierenden Orten große Kosten erwachsen, so soll es

Betreff der Bcseznng der Nichter wie von Alters her verbleiben, jedoch mit dem ernstlichen Befehl, daß die
dichter die Geschäfte um 10 Uhr beginnen und bis um 4 Uhr fortsezcn sollen und daß das Gericht, wenn die
vorliegenden Händel nicht in einem oder zwei Tagen erledigt werden könnten, drei Tage zu dauern habe; der
^eilige Landvogt soll einem Nichter und Urtheilssprcchcrfür seine Besoldung und Zehrnng täglich '/z Krone
ausrichten. 3. Art. 0. Die vom Wildbann herfließendcn Bußen sollen gethcilt werden wie andere Bußen
vocrhalb der „Sor" (Sar), jedoch den Orten an ihrer hohen Obrigkeit und ihre» Rechten unbeschadet.4. Weil
^ Ehebrüche allenthalben für criminalisch gehalten werden, sollen sie dem Landvogt im Namen der regierenden
^vte zn bestrafen zukommen und der Abt nichts damit zu schaffen haben. !>. Art. 8. Die fremden Einzüglinge
i°ic» sich den Stcnergenossen loskaufen; so lange dieses nicht geschehen ist, sollen sie die Stenern nach der
Auflage z» gegen schuldig sei». In Betreff der drei GeschlechterSchund, Godig (Gvod) und Mclig sollen Land-

vuuiiann Hösli, der regierende Landvogt, Schultheiß Kraft und andere Beigezogenc sich zum Abt verfügen,
vvt Kundschaft über sie aufnehmen und die, welche dem Gotteshaus zngehörcn diesem, die, welche den regie¬

renden Orten zustehen ihnen zuschcide» und die Acten darüber zu des Schlosses Sargans Gewahrsamcnlegen.
^ Bei Art. 13, handelnd von den Lehen des Gotteshauses,soll es gänzlich sein Verbleiben haben, mit dem

"hang, daß der Abt erst nach Vcrwirknng der Lehen diese seinen leibeigenen Leuten, oder wem er will, vcr-
vihen möge. (S. auch Absch. 002. a,.). — 141. (1015). An die mit dieser Taglcistnng ergangenen Unkosten
o l der Abt den Gesandten und ihren Dienern, sowie dem Landschrciber de» Ncitlohn und die Zehrnng von
"vd nach Hans vergüten; über die in der Herberge zu Napperswyl erlaufenen Kosten soll der Landvogt mit
v» Wirthen abrechnen und sie in Rechnung bringe»; dem Stadtschrciber zn Napperswyl, der in Abwesenheit
^ Landschreibers a»ch in Anspruch genommenworden ist, soll der Abt eine angemessene Entschädigung geben.

^ — 142. (1017). Ans die Klage des Prälaten, daß der Wirrh zn Valens troz des zn Baden ausge¬
machten Abschieds das Wirthen nicht einstellen wolle, beauftragen die V katholischen Orte den Landvogt, den

'vch zum Gehorsam anzuhalten. Absch. 909. v.
v. Kapuziner z» Sargans.

^t'1. 14Z. (1013). Die V katholischen Orte finde», daß die Errichtung eines Kapnzinerklosteröin Sar-
^ niizliches Werk wäre, weßhalb sie den Landvogt beauftragen, sein Möglichstes für Aufbringung

sog Beisteuern zu thun und noch während seiner Amtsverwaltnng das Werk zn beginne». Lnccr»
»iit dem Provincial das Erforderliche besprechen, Zug dem antretenden Landvogt insinuircn, den gleichen

lisä ^ Vorgänger, zu bethätigcn.Absch. 817. l>. — 144. (1014). Ans nächste Cvnfcreiiz der katho-
^ die Errichtung eines Kapnzincrklosters in der Landschaft

Vicht!
Kath
d»»g

^vgans mitbringen. Absch. 803. <l. — 145. (1014). Zu Baden soll man sich unterrede», damit die Er-
^ iv»g emxg Kapuzinerklvstcrszu Sargans gefördert werde. Desgleichensoll man streng anordnen, daß die

tische» j„l Sarganserlandihre Kinder nicht mehr nach Zürich zur Schule schiken, und Mittel zur Grün-

>>bcr vmcr guten Schule daselbst suchen. Absch. 804. <1. — 14<». (1014). Bei erster Gelegenheit soll man sich
^Achtung des Kapnzincrklosterszu Sargans und Gründung einer guten Schule bcrathcn. Absch. 800. v.
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13. Verschiedenes.
Art. 147. (1598). Dcr Landvogt wünscht 1. Vollmacht zur Umschreibungdes unleserlich gewordene»

Urbars der Grafschaft; 2. Auftrag zur Verbesserung des Gcschiizes und der Doppclhakcn; 3. Weisung >»

Betreff der Anstände zwischen Glarus und dcr Grafschaft hinsichtlich des Biirgli; 4. Wiederbeseznng des

Klosters zu Mels mit Beghine»; 5. Weisung in Betreff des Ehescheiduugsgesuchs des Andreas Mensch!

6. Weisung über das Gesuch des Peter Vschab von Waleustadt um Verleihung einer gekauften Alp als Erb¬

lehen; 7. Weisung über das Begehren des Bischofs von Constauz um die Bewilligung, einige dein Kloster

Pfäfers pfandweise gehörende Quarten auslösen zu dürfen; 8. Weisung an die Ziusleutc von Kernen- u»d

Käsezinsen, daß sie gemäß alter Übung nur die Hälfte des Zinses in Geld entrichten dürfen; 9. Fortweistwg

der Trina Bernhardin aus der Grafschaft wegen Injurien. Darauf wird beschlossen: Der Landvogt s»ll

durch den Landschreiber das Urbar umschreiben lassen; er soll das Geschüz in branchbaren Stand sezen u»d

mit Glarus die Märchen bereinigen; die Einkünfte des Klosters zu Mels soll einstweilen noch, bis sie nicht

angewachsen, der Landammann im Sarganserland verwalten und dem Landvogt jährlich darüber Rechnung ab¬

legen; Andreas Mensch soll für drei Jahre von seiner Frau geschieden sei», sofern die geistliche Obrigk^

auch dazu willigt; Peter Bschäb wird die Alp zu einein ewigen Erblehen verliehen gegen einen Zins; an de»

Bischof von Constanz will man in Betreff der Quarten zu Pfäfers schreiben; die Zinslente sollen dem La»d-

vogt den Kernen- und Käsezins wie leztes Jahr entrichten; Balthasar Custer ist verpflichtet, die Trina Be»»'

Harbin gemäß Urtheil zu bezahlen, leztere sott sich aber aus der Landschaft entfernen; die Einfrage über Ä»'

obachtnng der Feiertage dies- und jenseits des Schollberges wird in den Abschied genommen; der Landvoih

soll Mandate erlassen, daß die Heiden und Zigeuner binnen Monatsfrist die Grafschaft verlassen, Fehlba^

soll ep strafen. Absch. 235. i. — 148. (1599). Der langjährige Span zwischen der Gemeinde Weißtannen

der Nachbargemeinde ini Hag wird nach aufgenommenem Augenschein und nach Untersuch der beidseitig»"

Gewahrsamen und Kundschaften vereinbart. Absch. 387. n. — 140. (1914). Landammann Böningcr erklärt, d»h

er keine Vollmacht habe, zu den gestellten sargansischen Artikeln und zur Bestätigung des Landschreibers Horat

Schwhz zu stimmen. Wegen Wartan begehrt er ein unparteiisches Gericht, da die regierenden Orte Partei seien.

in den Abschied genommen. Absch. 896. mm. — 150. (1914). Die spänigen Artikel des Laudvogts gegen den P^

taten zu Pfäfers, sowie die wegen der Herrschaft Wartau gegenüber Glarus werden auf künftige Tagsaznng 6"

Baden gewiesen. Absch. 872. <l. — 151. (1915). Die VII katholischen Orte crtheilen dem Landvogt den Ä»'

fehl, daß er sammt dem Landeshauptmann einen tanglichen Schulmeister zu Sargans anstelle, bis man et>»"

bei besserer Gelegenheit ein Kapuzinerklostcr dorthin bringen könne. Da die Väter Kapuziner ihr Cap>^

gerade in Zug abhalten, sott Zug sie ersuchen, einen guten Prediger ans den nächstgclegenen Klöstern in

Sarganserland zu schiken, um dort zu predigen. Absch. 891. v. — 152. (1915). Die Gesuche des Baumelst^

Jakob Zindel und des Leonhard Bernhard von Waleustadt um Fenster mit der regierenden Orte EhrenwaPh^

in ihre neuen Hänser werden in den Abschied genommen. Absch. 893. na. — 153. (1919). Da einige Kl»!^'

vorgebracht worden sind, die zum Theil den Landvogt, zum Theil den Schulmeister zu Mels betreffen, werd»"

der Herr zu Greplang und Landeshauptmann Tschndi beauftragt, über den Sachverhalt Bericht zu ersta^»"'

Absch. 914. ».
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